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Verlügungen
Personal- und Kassenwesen

VIg 896/1980

Verordnung über die Anrerhnung d€s Besuchs eines schulF
schen Berulsgrundbildungslahres und einer ciniährlgen Be-

rulslachschule aul die Ausbildungszeil in Ausblldungsberulen
des öffentli(hen Diensles (Beru[sgrundblldungsiahr'Anrech-
nungs-Verordnung öf Ienlllcher Dlensl)

Im BGBI. I S 738 r'om 28. Juni 1980 rst die in der Anlage abge-
druckte Verordnung verkündet !vorden
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Vts 897/1980

Anwendung der Berufsgrundblldungsiahr-Anrechnungs.Ver.
ordnung ö[fentll.her Dlersl auf dle Berulsausblldußg zum
Fernmeld.handBerker/rur Fernmeldehandwerkerlo

AtrIgrund der Berufsgrundbildnngsjahr-Anrechnungs_Ver-
ordnung öllentlicher Dienst (vel. AmLsblvIg 896/1980) gilt ltir
die Berulsausbrldung zum FerDmeldehandwerker/zur Fern_
meldehandwerkerin Iol gendes:

1 Ist mit Bewerbern aulgrund des Besuchs einer berulsbildeD_
den Schule ein Vertrag über eine zweijährige Ausbildungs_

dauer abgeschlossen worden, so richtel sich dje sachliche

und zeitliche Gliederung des Ausbildungsgangs nach dem

als Anlage abgedruckten Ausbildungsrahmenplan.

2. Die VIg 331-5 864G0 W vom 19. B 1974 rst nicht mehr an-

zuwenden,

3 Für Be,{erber, die

- ein Berulsgrundbildungsiahr im Berulsleld Eleklrotech-
nik mit einer Slundenverteilung Fachtheone/Fachpra_
xis von 320/720 oder

- eine zwei- oder mehriährige Berulslachschule der Rich-

Iung Elektrotechnik

absolwiert haben, ist - \,/eil in den genannten Fällen eine

Anrechnung nach der Berulsgrundbildungsiahr-Anrech_
nungs-Verordnung öllentlicher Dienst nicht zulässig ist _

die Ausbrldungszeit aul Antrag um das ersle Jahr der Be-

rulsausbildung aul zwei Jahre zu kürzen Die Vorlage ernes

cntsprechendcn Zeugnisses einer berulsbildenden Schule

ist als AntragsLellung zu werten.
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Antage zur Amlsblvlq 896/1980

Auf Grund des § 29 Abs. 1 des Berufsbildungsgeset-
zes vom 14. August 1969 (BGBI. I S. 1 1 12), der durch
Artikel 53 Nr. 2 des Gesetzes vom 18. März 1975
(BGB|. I S. 7o5) geändert worden ist, und unter Berück-
sichtigung des § 28 des Geselzes vom 7. September
1 976 (BGBI, I S, 2658) y/ird vom Bundesminister des ln-
nern, vom Bundesminister für Wirtschaft, vom Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, vom
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, vom Bun-
desminister für Verkehr, vom Bundesminister für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau, vom Bundesmini-
ster für das Post- und Fernmeldewesen im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft und vom Bundesminister tür Bildung und Wissen-
schaft mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die in der Anlage 1 einem
Beruf sf eld zugeordneten Ausbildungsberuf e.

§2
Schulisches Beruf sgrundbildungsiahr

('1) Der erfolgreiche Besuch eines schulischen Be-
rufsgrundbildungsjahres ist, soweit in den Absätzen 2

und 3 nichts anderes bestimmt ist, als erstes Jahr der
Berufsausbildung auf die Ausbildungszeit in einem an'
erkannten Ausbildungsberuf anzurechnen, wenn fol'
gende Voraussetzungen erfÜllt sind:

1, Das Berufsgrundbildungsjahr wlrd in einer ötfentli-
chen oder nach Landesrecht als gleichwertig gelten-
den privaten berufsbildenden Schule als einjährige
Beruf sgrundbildung in Vollzeiüorm durchgef ührt.

2. Das Berufsgrundbildungsjahr wird in einem der in An-
lage 'l genannten Berufsfelder durchgefÜhrt.

3. Der Unterricht wird nach Maßgabe der Stundenver-
teilung der Anlage 2 dieser Verordnung und der von
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-
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der in der Bundesrepublik Deutschland am 19 Mai '

1978 beschlossenen Rahmenvereinbarung überdas
Berufsgrundbildungsjahr (BAnz. Nr, 130 vom 1 5. Juli
1978) erteilt.

4. Der Beruf, auf dessen Ausbildungszeit der Besuch
des schulischen Berufsgrundbildungsjahres anzu-
rechnen lst, ist nach Anlage 1 dem Berufsfeld zuge-
ordnet, in dem das schulische Berulsgrundb ldungs-
jahr durchgeführt worden ist.

(2) Der erfolgreiche Besuch eines schulischen Be-
rufsgrundbildungsjahres ist unter den in Absatz '1 ge-

nannlen Voraussetzungen in den anerkannten Ausbil-
dungsberulen Assistent an Bibliotheken und Stenose-
kretärin/Büroassistentin sowie in dem anerkannten
Ausbildungsberuf Angestellter in der Bundesanstalt rÜr

Arbelt bis zu dessen Neuordnung nach § 25 des Beruts-
bildungsgesetzes mit mindestens einem halben Jahr auf
die Ausbildungszeit anzurechnen.

(3) Der erfolgreiche Besuch eines schulischen Be-
rufsgrundbildungsjahres ist unter den in Absatz I ge-

nannten Voraussetzungen mit mindestens einem hal-
ben Jahr auf die Ausbildungszeit anzurechnen, wenn
der gewählte Ausbildungsberul in der Anlage'l einem
anderen Schwerpunkt des gleichen Berufsfeldes zuge-
ordnet ist, in dem das schulische Berulsgrundbildungs-
jahr durchgeführt worden ist.

§3
Einjährige Berufsfachschule

(1) Der erlolgreiche Besuch einer ötfentlichen oder
nach Landesrecht als gleichwertig geltenden privaten

einjährigen Berufstachschule, die auf einen oder mehre-
re Ausbildungsberufe vorbereitet, ist auf die Ausbil-
dungszeit in anerkannten Ausbildungsberufen der ent-
sprechenden Fachrichtung, soweit sie in Anlage 1 ei-
nem Berufsfeld zugeordnet sind, als erstes Jahr der Be-
rufsausbildung anzurechnen, wenn der Lehrplan der be'
suchten Schule mindestens 26 Wochenstunden Unter-
richt in fachbezogenen Fächern, bezogen auf ein Schul-

Verordnung
über die Anrechnung des Besuchs eines schulischen Berufsgrundbildungsiahres

und einer einjährigen Berufsfachschule aul die Ausbildungszeit
in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes

(Berulsgrundbildungslahr-Anrechnungs-Verordnung öff entlicher Dienst)

Vom 20. Juni 198O
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jahr von 40 Wochen, mit der Möglichkeit der Verstär-
kung des Unterrichts in fachbezogenen Fächern im Be-
reich der Wahlfächer vorsieht.

(2) Als Iachbezogene Fächer im Sinne des Absatzes
1 gelten die fachtheoretischen und fachpraktischen Fä-
cher.

§4
Übergangsvorschritt

Berufsausbildungsverhältnisse, die bei lnkrafttreten
dieser Verordnung bestehen, bleibgn unberührt.
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§5
Borlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überlei-
tungsgesetzes in Verbindung mit § 1 12 des Berufsbil-
dungsgesetzes auch im Land Berlin.

§6
lnkrafüretsn

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1980 in Kraft.

f ü r

Bonn, den 20. Juni l98O

Der Bundesminister des lnnern
Baum

Der Bundesminister für Wirtschaft
ln Vertretung
Schlecht

Der Bundesminister
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

J. Ertl

Der Bundesminister
lür Arbeit und Sozialordnung

ln Vertretung
Strehlke

Oer Bu ndesminister für Verkehr

. K. Gscheidle

Der Bundesminister
Rau mordnung, Bauwesen und Städtebau

Dieter Haack

Der Bundesminister
für das Post- und Fern m eldewesen

K. Gsc heidle

Der Bundesminister
für Bildung und Wissenschaf t

In Vertretung
Granzow

für
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Anlago I
(zu§lund§2Abs.

L Beruf sfeld: Wirtschart und Verwaltung

A. Schwerpunkt: Absatzwirtschaft und Kundenbe-
ratung

1. Dienstleistungslachkraft im Postbehieb
2. Sparkassenkautmann

B. Schwerpunkt: Bürowirtschaft und kaufmänni-
sche Vgrwaltung

1. Assistent an Bibliotheken

2. Stenosekretärin/Büroassistentin

C. Schwerpunkt: Recht und öffentliche Verwal-
tung

1. Angestellter in der Bundesanstalt für Arbeit
2. Angestellter in der Versorgungsverwaltung

3. Vsrwaltungsfachangestellter

ll. B e rulsf eld: Metalltechnik')

lll. Berufsfeld: Elektrotechnik

Fernmeldehandwerker

lV. Berufsfeld: Bautechnik

'1. Bautechniksr in der Wasserwirtschaftsverwal-
tung

2. Kulturbautechniker

3. Planungstechnikor
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4. Straßenbautechniker

5. Straßenwärter

6. Wasserbauwerker

7. Zeichner in der Wasserwirtschattsverwaltung

Berufsfeld: Holztechnik')

Berulsfeld: Textiltechnik und Bekleidung')

Berulsteld: Chemie, Physik und Biologie

A. Schwerpunkt: Laboratoriumstechnik
Pf lanzenschutzlaborant

B. Schwerpunkt: Produktionstechnik

Berulsfeld: Drucktechnik')

Berufsfeld: Farbtechnik
und Raumgestaltung ')

X. Berufsfeld: Gesundheit.)

Xl. Bsrufstsld: Körperpflege')

Xll. Berufsfeld: Ernährung und Hauswirtschatt ')

Xlll. Berufsfeld: Agrarwirtschaft.)

1 Nr. 2 und 4)

Zuordnung der Ausbildungsberufe zu einem Berufsfeld

vt.

v .

v t.

tx.

') Aus dsm Boreich des öftonllichsn Oisnsles isl kein Ausbildunosberul :ugeordnel
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Anlaoe 2
(zu§2Abs. 1Nr.3)

Sfundenvertellung

im schullschen Berufsgrundbildungsiahr nach den
berufsleldbezogenen Rahmenlshrplänon der Ständigsn
Konterenz der Kultusmlnister dsr Länder in der Bundes-
republik Oeutschland

UnterridrtBstunden
im Jahr

Beruf sfeld: Wirtschaft
und Vorwaltung

Fachthoorie/Fachpraxis 1040
davon schworpunktb€zogen 24O

Berufsteld: Eektrotochnik

Fachtheorie

Fachpraxls

Berufsfsld: Bautechnik

Fachtheorie

'Fachpraxis

Berursleld: Chemie, Physik
und Biologie

Fachtheorie

Fächpraxis

davon schwerpunktbezogon

Dis Schwerpunktbildung b€ginnt grundsätzlich im zwoi-
ten Halbjahr.

520

520

320

800

440

600
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Anlage zur Amlsblvfg e07/1900

Ausblldungsrahmcnplan Iür dle Berulsausbildung zum Fernmeldehaodwer[.erlzur Fernmeldehand-
werkerln bel Anrechnung oder Abkürzung wegen des Besuchs elner berulsblldenden Schute

Dre sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsgangs geschieht wie lolgt:

Ausbildunesabschnitt Dauet

;
!

1.3 Kabelmontage

2.1 Schalt- und Montagearbeiten

2 2 Fernmeldebau

2 3 SprechsLellenbau

2.4 Fernsprechentstörung

2.5 Vermittlungstechnik

l0 Wochen

l2 Wochen (Mit Anteilen von

6 Wochen

4 Wochen

8 Wochen

I Wochen

48 Wochen

12, Schalt- und Montagealbeiten)

Zwischenprülung

31 Fernmeldebau I Wochen (Mit AnLeilen von 2.2)

32 Fernsprechentstörung B Wochen

3.3 Vermittlungstechnik 8 Wochen
34 Sprechstellenbau 8 Wochen (Mit Anteilen von 23)

3sElektronik I Wochen

3 6 Übertragungstechnik/Linientechnik I Wochen (b a w. Eleklroinstallalion)

48 Wochen

Abschlußprülung




